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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Stubenring 1, A-1012 Wien 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 VI i e n 

Dr. Bernert/6697 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl, 
Ihre Nachrichten vom 

Betreff 

Unsere Geschäftszahl 

13.523192 -I 3/84 

Entwurf eines Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechos­
lowakischen-Sozialistischen Republik 

(022 2) 75 00 DW 

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Pflanzenschutzes; 
gemeinsamer Entwurf Juli 1984: Öster­
reicn-CSSRj Aussendung zur Begutachtung 

Datum 

1984 10 01 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft beehrt 

.1. sich in der Anlage den Entwurf eines Abkommens zwischen der 

Republik Österreich und der Tschechoslowakischen-Sozialistischen 

Republik über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Pflanzen­

schutzes samt Erläuterungen und Vorblatt in 25 Ausfertigungen 

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übermitteln. Der Entwurf 

wurde mit Frist 30. November 1984 dem allgemeinen Begutachtungs-

verfahren zugefUtrt. 
• 

Für die Richtigkeit 
der��igung: 

Für den Bundesminister: 

Dr. E i e  h 1 e r 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 1011145 und 1011780 - DVR: 0000183 - Bankverbindung: PSK 5060007 
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A b k o m  m e n 

Gemeinsamer Entwurf Juli 1984 
Österreich/CSSR 

zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen 

Sozialistischen Republik über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

des Pflanzenschutzes 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

und die 

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIK 

- im folgenden als Vertragsparteien bezeichnet -

VOM WUNSCHE GELEITET, auf der Grundlage der Schlußakte der 

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die 

gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen weiterzuent­

wickeln und die gegenseitige Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

des Pflanzenschutzes zur Verhütung der Gefahr, die den Volks­

wirtschaften beider Vertrags part�en durch die Verbreitung 

von Sch�dlingen u�d Krankheiten an Pflanzen sowie von Unkr�utern 

droht, zu gew�hrleisten und zu vertiefen, 

SI�D WIE fOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

A r t  i k e 1 

In diesem Abkommen bedeutet: 

al "Pflanzen" und "Waren pflanzlicher Herki.lnft" alle leberlder. 

Pflanzen sowie Teile derselben und Pflanzenerzeugnisse: 

bl "Schadfaktoren" Schädlinge und Krankheiten an Pflanzen 

sowie Unkräuter; 

c) "besonders gefährliche Schadfaktoren" Schadfaktoren, die 

im Falle eines Massenauftretens nachteilige Auswirkungen 

an den Kulturen auf dem Gebiet der beiden Vertragsparteien 

haben können; 
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d) "Grenzgebiet" das Gebiet, welches sich auf eine Entfernung 

von 10 km Luftlinie zu beiden Seiten der gemeinsamen 

Staatsgrenze erstreckt; 

e) "Kalamitätsvorkommen" ein plötzliches, unvorhergesehenes 

Massenauftreten von Schadfaktoren. 

A r t i k e 1 2 

( 1) Im Interesse des Schutzes ihrer Staatsgebiete vor Schad­

faktoren unterstützen einander die Vertragsparteien bei der 

Bekämpfung von in der Liste gemäß Abs. 2 angeführten be­

sonders gefährlichen Schadfaktoren und arbeiten zur Verhütung 

der Einschleppung von Schadfaktoren in ihre Gebiete und 

der Ausbreitung von Schadfaktoren auf ihren Gebieten zusammen. 

(2) Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien werden 

innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens 

einvernehmlIch eine Liste besonders gefährlicher Schadfaktoren 

erstellen. Diese Liste kann im Bedarfsfalle im gegenseitigen 

Einvernehmen von den zuständigen Behörden der beiden Vertrags­

parteien abgeändert oder ergänzt werden. Die Beratungen zur 

Erstellung der Liste finden abwechselnd in einem der Staaten 

der belden Vertragsparteien statt. 

A r t i k e l 3 

(1) Die Vertragsparteien berücksichtigen bei der Aus- und Durch­

fuhr von Pflanzen in oder durch das Staatsgebiet der anderen 

Vertragspartei deren hiefür geltende Rechtsvorschriften auf 

dem Gebiet des Pflanzenschutzes . Zu diesem Zweck übermitteln 

die Vertragsparteien einander diese Vorschriften unverzüglich 

nach deren Inkrafttreten. 

(2) Die Vertragsparteien informieren einander über die einzelnen 

zur Ein- und Durchfuhr von Waren pflanzlicher Herkunft in 

ihrem Staatsgebiet vorgesehenen Grenzübergänge. 
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A r t i k e 1 4 

( 1) Sendungen von Waren pflanzlicher Herkunft werden bei der 

Ausfuhr und Durchfuhr von einer von der zuständigen 

Pflanzenschutzorganisation ausgestellten phytosanitären 

Bescheinigung entsprechend der Anlage der Internationalen 

Pflanzenschutzkonvention begleitet, wenn die Rechtsvor­

schrlften der Vertragspartei, in oder durch deren Gebiet 

die Ein- oder Durchfuhr erfolgt, eine solche Bescheinigung 

für Waren pflanzlicher Herkunft erfordern. 

(2) Die Vertragsparteien bemühen sich, bei der Aus- und 

Durchfuhr von Waren pflanzlicher Herkunft durch die 

entsprechende Beschaffenheit ihres Verpackungsmaterials 

sowie den Zustand ihrer Transportmittel und durch sorg­

fältige Manipulation der Sendungen die Einschleppung 

solcher Schadfaktoren in das Staatsgebiet der anderen 

Vertragspartei,die gemäß deren geltenden Rechtsvor­

schriften auf diesen Waren nicht vorhanden sein dürfen, 

zu verhindern. 

A r t i k e 1 5 

Ver�eigert die zuständige Pflanzenschutzorganisation die 

Ein- oder Durchfuhr von Waren pflanzlicher Herkunft der 

anderen Vertragspartei in oder durch ihr Staatsgebiet 

oder verhängt sie Quarantänemaßnahmen, so hat sie die zu­

ständige Pflanzenschutzorganisation der anderen Vertrags­

partei unter Angabe der Gründe unverzüglich da von in Kenntnis 

zu setzen. 

A r t i k e 1 6 

( 1) Die Vertragsparteien werden 

a) einander jährlich spätestens bis 31 . März des folgenden 
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Jahres einen Bericht über das Auftreten und die Verbreitung 

der in der Liste gemäß Art. 2 Abs. 2 genannten besonders 

gefährlichen Schadfaktoren auf ihrem Staatsgebiet unter 

Angabe der befallenen Gebiete sowie der getroffenen Be­

kämpfungsmaßnahmen übermitteln und 

b) über jedes Auftreten der in der Liste gemäß Art.2 Abs. 2 

genannten besonders gefährlichen Schadfaktoren, denen 

besondere SChadensbedeutung zukommt, und über Massen­

auftreten weiterer Schadfaktoren eine sofortige Mitteilung 

an die andere Vertragspartei machen, soferne die Schad­

faktoren im Grenzgebiet auftreten. 

(2) Die Vertragsparteien informieren einander über alle vorge­

sehenen Bekämpfungsmaßnahmen gegen die in der Liste gemäß 

Art. 2 Abs.2 genannten besonders gefährlichen Schadfaktoren, 

dle im Grenzgebiet durchgeführt werden, sowie über die anzu­

wendenden Mittel und über die Anwendungstechnik. Das gilt 

nicht für übliche Pflanzenschutzmaßnahmen, die die Kulturen 

in dem Gebiet der anderen Vertragspartei nicht beeinträchtigen 

können. 

A r t i k e 1 7 

Die Vertragsparteien fördern die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

des Pflanzenschutzes insbesondere durch 

a) den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen auf dem 

Gebiete der wissenschaftlichen Forschung und der praktischen 

Methoden des Pflanzenschutzes; 

b) den kostenlosen Austausch von Fachinformationen auf dem 

Gebiete des Pflanzenschutzes; 

c) den Austausch von Experten entsprechend den im Art. 8 

zitierten Arbeitsplänen. 
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A r t  i k e 1 8 

(1 l Die zuständigen Behbrden der beiden Vertragsparteien 

vereinbaren, entsprechend dem Bedarf, ab wechs�nd in einem 

der Staaten der Vertragsparteien gemeinsame Beratungen 

von E xperten auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes 

al zum Erfahrungs- und Informationsaustausch über die Zusammen­

arbeit im Sinne dieses Abkommens und 

bl zur gemeinsamen Erarbeitung von Arbeitsplänen mit einer 

Geltungsdauer von je weils 5 Jahren vorzunehmen. In diesen 

Arbeitsplänen sind unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Ausgewogenheit und des gegenseitigen Nutzens nähere 

Verelnbarungen über den Austausch von E xperten fusttulegen. 

(2) Die Kcsten, die mit dem Aufenthalt der zu gemeinsamen Beratungen 

entsendeten E xperten zusammenhängen, werden von jener Vertrags­

partel getragen, die die Entsendung vornimmt. 

( 3) Im Falle des Austausches von E xperten trägt die entsendende 

Vertragspartei die Kosten für die Hin- und Rückreise. Die 

empfangende Vertragspartei tragt die Aufenthaltskosten 

einschließlich der Fahrtkosten für die mit dem Zweck des 

Aufenthaltes verbundenen Reisen innerhalb des Gastlandes 

auf der Grundlage der Reziprozität und entsprechend den 

geltenden staatlichen Vorschriften. 

A r t  i k e 1 9 

( 1) Bei Kalamitätsvorkommen von Schadfaktoren im Grenzgebiet 

koordinieren die zuständigen Behbrden der Vertragsparteien 

ihre Bekämpfungsmaßnahmen und leisten einander entsprechend 

ihren Mbglichkeiten technische und fachliche Hilfe. 

( 2 )  Zur Durchführung der im Abs. 1 festgelegten Bestimmung werden 

nach Bedarf gemischte Kommissionen gebildet. Sie setzen sich 

102/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



- 6 -

aus Vertretern beider Vertragsparteien paritätisch zusammen 

und empfehlen einvernehmlich den Umfang und die Methoden der 

Bekämpfungsmaßnahmen. 

(3) Die Einberufung der Kommission erfolgt durch einen Vertreter 

der Vertragspartei, auf deren Gebiet die Kalamität zuerst 

aufgetreten ist. Dieser fUhrt auch den Vorsitz in der 

Kommission. 

A r t i k e 1 10 

Die Feststellung von Schäden, die durch Einwirkung oder infolge 

von Pflanzenschutzmaßnahmen der Vertragsparteien im Grenzgebiet 

entstehen, erfolgt gemäß den Bestimmungen des Vertrages zwischen 

der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 

Republik vom 2 1  .Dezember 197 3 Uber das Verfahren zur Untersuchung 

von Vorfällen an der gemeinsamen Staatsgrenze. x l  

A r t  i k e 1 1 1  

Die zuständigen Organe der Vertragsparteien stehen in allen 

Fragen der Zusammenarbei t im Sinne dieses Abkommens mi te in arrler 

in direktem Kontakt. 

A r t i k e l 12 

Streitfragen, die hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung 

dieses Abkommens zwischen den Vertragspartelen entstehen 

könnten, werden auf diplomatischem Wege beigelegt. 

A r t  i k e 1 13 

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen 

der Österreichischen Bundesregierung und der Tschechoslowakischen 

Regierung Uber die Zusammenarbeit auf dem Geblete des Pflanzen-

x) BGBl. Nr. 6 37/ 1 974 
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schutzes vom 30. März 1950 außer Kraft. 

A r t  i k e 1 14 

Dieses Abkommen bleibt 5 Jahre in Geltung. Seine Geltungs­

dauer verlängert sich um jeweils weitere 5 Jahre, wenn es 

nicht spätestens ein Jahr vor seinem Ablauf von einem der 

Vertragspartaen schriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt 

wurde. 

A r t  i k e 1 1 5  

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats 

in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertrags­

parteien einander auf diplomatischem Wege die Erfüllung 

ihrer verfassungsmäßigen Erfordernisse für das Inkraft­

treten dieses Abkommens mitgeteilt haben. 

Geschehen zu .... ...... , am ... ........... , in zwei 

Urschriften, Jede in deutscher und tschechischer Sprache, 

wobei beide Te xte gleichermaßen authentisch sind . 

Für die Republik Österreich: 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische Republik: 
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V o r  b 1 a t t 

Problem: Mit dem mit der Tschechoslo wakischen-sozialistischen 

Republik abgeschlossenen Pflanzenschutz abkommen vom 

30. März 1950, B GBl. Nr. 1 08/1950, wird im Hinblick 

auf die Gefahr die der Land- und Forst wirtschaft durch 

Schadfaktoren droht und im Hinblick auf den immer stärker 

werden Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

nicht mehr das Auslangen gefunden. 

Ziel und Problemlösung: 

Das im Entwurf vorliegende Abkommen sieht daher eine wesent­

lich intensivere Zusammenarbeit vor . Neue Mittel der Zu­

sammenarbeit gegenüber dem derzeit geltenden Pflanzenschutz­

abkommen sind die gegenseitige Information über vorgesehene 

Bekämpfungsmaßnahmen gegen bestimmte Schadfaktoren im Grenz­

gebiet,die die Kulturen im Gebiet der anderen Vertragspartei 

beeinträchtigen können, die Koordinierung von Bekämpfungs­

maßnahmen bei einem Auftreten von Kalamitäten im Grenzgebiet 

und der Austausch von E xperten. 

Alternative: Keine. 

Kosten: Dem Bund werden insbesondere aus dem Austausch von E x­

perten Kosten er wachsen. Das genaue Ausmaß kann im der­

zeitigen Stadium nicht angegeben werden. 
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24. Sept. 1984 

E r 1 ä u t e r u n  g e n  

A. Allgemeiner Teil 

Das vorliegende Abkommen ist gesetzergänzend (.wie z .B. Artikel 

4, 5, 6 und 9) und bedarf daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 der 

Genehmigung durch den Nationalrat. Es hat nicht politischen 

Charakter. Keine seiner Bestimmung)1st verfassungsändernd. 

Artikel 6 Abs. 2 ist von den an die CSSR angrenzenden Ländern 

Oberösterreich, Niederösterreich und Burgenland zu vollziehen, 

da diese Bestimmung ihrem Inhalt nach eine Angelegenheit zum 

Schutz der Pflanzen gegen KrankheIten und Schädlinge (Artikel 12 

Abs. 1 Z. 4 B-VG) betrifft. Ein Abschluß des Abkommens nach 

Artikel 50 Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes 

war zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen 

Sozialistischen Republik bereits im Abkommen BGBl.Nr. 108/1950, 

vereInbart worden . Diese Zusammenarbeit wurde bis in die Gegen­

wart weitergeftihrt und soll durch das vorliegende Abkommen im 

Hinblick auf die Gefahr, die der Land- und Forstwirtschaft 

durch Schadfaktoren droht, wesentlich intensiver gestaltet 

werden. 

Die wichtigsten Mittel der vorgesehenen Zusammenarbeit 

sind gegenseitige Informationen tiber das Auftreten von Schad­

faktoren, der Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des Pflanzen­

schutzes und der Austausch von Experten, die gegenseitige In-
.. aeaen bestimmte Schadfaktoren formationÜber vorgesehene BekampfungsmaßnahmenjIm GrenzgebIet, . 

die die Kulturen im Gebiet der anderen Vertragspartei beein­

trächtigen können, sowie die Koordinierung von Bekämpfungsmaß­

nahmen bei einem Auftreten von Kalamitäten im Grenzgebiet. 

Den Bund werden �bes�ere aus de� Austausc� von �xperten 

Kosten er·\','9.chser:. Dc,s ger.:.aue Ausmaß kann im derzei ti�e::: Stadium 

nic��t a!lse�e'ben wer:'e:::.. 
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B. Besonderer Tell 

Zu Artikel 1 

Die Begriffsdefinitionen entsprechen dem Wunsch nach au s ­

reIchender Determlnierung der nach dem Abkommen zu treffenden 

Maßnahmen . 

Zu ArtIkel 2: 

De r ';bs . dIeses Artikels enth�lt neben der Pr�ambel das 

Programm dIeses Abkommens, ohne selbst materiellen Inhalt zu haben . 

Der Abs . 2 enthalt In einer den Anforderun?en des Art . 18 B-VG 

ent spreche nden Welse die Erm�chtigung fUr dIe zust �ndlgen Behbrden 

(auf bsterrelchlsc�er Sei t e  dEr Bu n jesm i � lster fUr Land- und Forst-

�lr tschaft) ein�ernehmllch eine gemeinsame Liste der besonders ge­

fährlIchen Schadf",ktoren zu erstellen, dIe eInvernehmlich abge ­

ändert oder erg ä n z t  �erden kann . In den bisherIgen bIlat eralen 

Pflanzenschutzabk8mmen mIt der CSSR, Ungarn (BGBl.Nr.41j1978l und 

Jugosla�ien (BGE] .�r .265/1960l �urden dIe Schadfaktoren expressls 

verbis in den J e �e l l l g e n Abkommen an gef Uhr t .  DIe Folge ist, daß 

1-, b a � der 'J n '� der Je,," eil I gen S t a a t s \" e r t :r ä g e e:":: C l 9 � " k G n ;"", e L .  Ein \' e r -

fahren,das sehr lang�ierig ist und daher dem ErfordernIS der häuf ig 

raschen �Eaktion auf das Vorkommen V8n Schad::ak:cren nicht ent-

spricht . Die Ermächtigung der zust �ndigen Behorden zur Abfassung 

bz�. Ergänzung und Änderung eIner gemeinsamen LIste von Schad-

faktoren soll eIn �Unschens�ertes rasches =nstr�ment darstellen . 

Zu Art ikel 3: 

Der !�t's.l ent spricht den in Staats\"ertr�gen gleicher Art 

Ublichen FormulIerungen (2 .B. Ungarn: Art . 2). 

Die Bestimmung Uber die Anwendung des Rechtes der anderen 

Vert ragspartel bei der Aus- und Durchfuhr nach bz�. durch das 

Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ist deklarat orischer 

�atur und tr�gt dem Territorialprinzip der Rechtsordnung Rechnung. 
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Zu Artikel 4 :  

Die allgemeine VerpflIchtung im Art . 3, b�i der Aus- und 

Durchfuhr in oder durch das Staat sgebiet der a nderen Vertraas­

partei deren Normen einzuhalt �n, �lrd 1m Art . 4 Abs. 

für das Erfordernls elnes Pflanzengesundheit szeugnisses nach der 
Int ernat Ionalen Pflanzenschut zkonvention festgelegt . 

Der Abs. 2 enth�lt eine Ver�endungszusage . Eine Verpflicht ung 

zur Verhinderung der Einschleppung von Schadfaktoren durch Ver­

packungsmat erial oder Transport mittel in das GebIet der anderen 

Vertragspartei kann nicht übernommen �erden. E ine solche Ver-

pfllcht ung �ürde als rei ne Erfolgshaft ung zur Staat enhaftung 

führen. 

Zu Ar tikel 5: 

Der Art. 5 entsprIcht i m  \<·;eser;tllchen dem P.rt . VI Z. 2 lit . �) 

eier Int�rnat ic;-.a}e;J Fflar.z�nschu-::zkon\·�ntlon, EC:�l .�<r . 86/1953,. .... 'ODEl 
für die Ein- urJd D...rrchful-1r von Holz aus adrninistrati \'en Gr--:l.'lden als "u;"],y'erzugl ich H; 

!<.e:::J"tnis setzen" das dem Mc,r,at in dei;, dIe Ein- oder DurchfUJ'1r verweigert 'wurde fclgen( 

Mcma: anaesehen .... ·ird . 
:m Artikel 6 :  

E'_l .;l....:: . 1 i t . a) und !:) ') 
I� Fflar:zenschutzabko�men mIt �:Jcarn 5 L • r:dch�etilc5ct . 
ÄhnlIche SestImrrungcn enthblte� auch eile celte�ö�� Pflanze�schutz-

abkommen mi t der CSS R ( Art . 7) . und J u g o sl a � � e n !�rt . 61. 

Pflanzenschutzmaßnahmen 1m Grenzgebi et kbnnen Aus�lrkungen 

auf das Gebiet der anderen Vertragspar tel haber: . �lt de r 5e-

sti mmung im Abs. 2 �erden de r anöeren Vertragsrartel ��gllchkelten 
für entsprechende Vor kehrungen aeboten . 

Zu Arti kel 7: 

Art . 7 nennt �ei tere Gebiet E der ZusammenarbeIt ; Insbesonde r e 
ist der Aust ausch von Experten zu er��hnen. DIE �aßnahmen lassen Insbe5 . 

weitere Fortschritte auf dem Gebiet des �arndienst- und Prognose-

wesens zur Bekämpfung von Schadfakt oren er�arten. 
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. .  
Zu Ar t ike l 8: 

Der Abs . r�umt den zust�ndlgen Eehbrden (das 1st au� os:er-

reichischer Seite der Bundesminister fu� Land- und FOrSt�lrtschaft 

dIe MöglichkeIt eIn , Je nach Eedarf gemeIns�me BeratungE� vc� 

Ex perten zu verel�baren . DIeSE Be�3tUngen dIenen dem Erfa�r���s-

kommens SO�le der gE�elnsamen ErarbEltung von Arbeltspl�nen . 

Die .'0:: s. 2 U�.:: :: treffe� Festlec:un �en lib�r die -1'"i!:.anzierunc 

der it:: J..bs. 1 g-e::-ce::'..TIte:: r,:a.':n9.'"',:.ler:. Bei!:! ;"ustausc!:. von LXjerten 
t::' -t die ent:se:-o:ie�:ie :a=-tei die ?e:'set-:osten -eas sinr� eie 

Rocte::. n,or IUr:- un--: �:�c}.:reise bis zur:. erster. Tref.f':'lunj.�t bzw. 

- :::ie e=::-::::.-e","'e :-:-artei eie ;'ou':enth[ütskos-:;en. I:it . " 

de::: "'.�':er:7:-.�::' tS�::J::::,er: }:önnen eber:fc:üls ::-:ei--el-costen verbunden sein. 

Zu �,rtl/(el 9: 

v�rgesehenen Verpfllchtu�gen sind ausschlleß-

l ich 1m Rahmen der gemIschten KommissIonen zu erfUllen . Dadurch 

seIlen Ka13mIt3te� 1m Grenzgebiet durch entsprechende 

dE� Eek�mpfungs� a3nahmen der Vertragspart eIen sc rasch �le mogllch 

Z;J .';�tlkel 10; 

,�r t . 10 legt dIe ��rmen fest, 

Zu J:.,rtlkel 11 

�egen der h�ufIg schnel l erforderlIchen Pflanzenschutz�aßn3���� 

stehen die zust�ndlgen Organe (ln Österre I ch SInd das der amt l Iche 

Pflanzenschutzdienst unter LeItung der Bundesanstalt fur Pf l anzen-
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• 

• �chutz und Organe des BundesminIsters fUr Land- und Forst�lrtschaft) 

in direktem Kontakt zueinander . 

Zu Artikel 1 2 : 

A�t Al'ieht vor, daß all fällige StreItfragen bei der DurchfUhrung 

des Abkommens auf diplomatischem Keg beizukommen sind. 

Zu ArtIkel 1 3: 

i\t·43 hi:.lt ausdrUcklich das Außerkrafttreten des derzeit noch geltend e n 

Abkommens mit der Tschechosl o�akischen So zialistIschen Republ Ik fest. 

Zu Art:ke: 14 und 1 5: 

S:e enth21ten die �t�ichen Schlußbestimmungei. deS grundsatz-

llCh unbefr Isteten Abkommens. 
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